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Ausführungsreglementzum Reglement zur Parkplatzbewirtschaftung vom 15.Juni 2018

Art. 1 Anwendungsbereich

Dieses Ausführungsreglementgilt füralle öffentlichenParkplätzein der Gemeinde Plaffeien, welche
im Eigentum der Gemeinde sind, fürdie öffentlichzugänglichen Parkplätzesowie fürParkplätzedie
durch Vertrag, Miete oder Pacht von anderen Grundeigentümernübernommenund durch Beschluss
des Gemeinderates bewirtschaftet werden.

Art. 2 GebührenpflichtigeParkplätze

1 Folgende öffentlichzugänglichen Langzeit-Parkplätzesind gebührenpflichtig:

1) Parkplatz Seeweidbmcke
2) Parkplatz Rothuserli West
3) Parkplatz Rothuserli Campus Ost
4) Parkplatz Bad Süd-WestGemeinde
6) Parkplatz Pürrena-Neuter
7) Parkplatz Hostellerie am Schwarzsee
8) Parkplatz SchwarzseeStärn
9A) Parkplatz Gypsera-West
9B) Parkplatz Gypsera-Ost
10A) Parkplatz Tourismusbüro(PP Nr. 1 - 8)
11A) Parkplatz Zentrale Swisscom
11 B) Parkplatz Kirche (Pfarrei)
12) Parkplatz Riggisalpweg (oberhalb Kirche)
15) Parkplatz Jailhouse Rohr
16A) Parkplatz Rohrmatte Süd
16B) Parkplatz Rohrmatte Nord
17) Parkplatz Bildungs- und Gesundheitszentrum

2 Folgende öffentlichzugänglichenund als solche bezeichneten Kurzzeit-Parkplätzesind gebühren-
pflichtig:

10B) Parkfelder Tourismusbüro(PP Nr. 9 - 16)

3 Folgende nur fürKunden zugänglichenund als solche bezeichneten Kurzzeit-Parkplätzesind nicht

gebührenpflichtig:

9A) Parkfelder Side Cut, Schwarzsee

4 Der Übersichtsplanmit den gebührenpflichtigenParkflächenim Anhang ist integrierender Bestand-
teil dieses Ausführungsreglements. Diese Liste und die Parkflächenkönnendurch den Gemeinde-
rat jederzeit nach Massgabe der Vereinbarungen mit den Eigentümern erweitert oder reduziert
werden. Ein diesbezüglicherEntscheid ist öffentlichbekannt zu geben.

5Nicht respektiv zurzeit nicht derGebührenpflichtunterstellte Parkplätzeund Parkflächensind:

5A) Parkplatz Hotel Bad-Süd
5B) Parkplatz Hotel Bad-Nord
5C) Parkplatz Kapelle Bad
13A) Parkfläche Einkaufsladen
13B) Parkflächeentlang der Kantonalstrasse Einkaufsladen
13C) Parkflächeentlang der Kantonalstrasse „Les Sapins"
14A) Parkplatz BrüggeraNord (Parkfelder Uberbauung - nur fürKunden und Anwohner)
14B) Parkplatz BrüggeraSüd(Gesundheitspraxis)

6 Die im Übersichtsplandefinierten und festgelegten hlilfsparkplätzesowie Spezialparkplätzewer-
den situativ genutzt. Uber die Art der Bewirtschaftung und deren Gebührenpflichtwird situativ
entschieden. Der Entscheid kann vom Gemeinderat oder von den mit der Umsetzung der Park-

platzbewirtschaftung beauftragten Gemeindeangestellten getroffen werden.
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Art. 3 GebührenpflichtigeParkzeiten

1 Alle unter Art. 2 Abs. 1 hiervor bezeichneten Parkplätze unterliegen von 08.00 bis 17.00 Uhr der
Gebührenpflicht. Diese Gebührenpflichtgilt an allen Tagen währenddes ganzen Jahres.

2Alle unter Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 hiervor bezeichneten Parkplätze haben eine maximale Park-
dauervon:

9A) Parkfelder Side Cut max. 60 Min. (täglich)
10B) Parkfelder Tourismusbüro(Nr. 9-16) max. 60 Min. (täglich,vorbehältlichAbs. 3)
13A) Parkfläche Einkaufsladen max. 30 Min. (täglich)

3An den Sonn- und Feiertagen respektiv ausserhalb der Öffnungszeitenist die verhängteParkdauer-
Beschränkungbeim TourismusbüroSchwarzsee fürdie Parkfelder Nr. 9 bis 16 aufgehoben.

4TemporäreVerfügungenvon ParkbeschränkungengemässArt. 8 des Reglements zur Parkplatz-
bewirtschaftung bleiben vorbehalten.

5Der Gemeinderat kann fürbesondere Anlässeoder Zeitperioden örtliche,zeitliche oder generelle
Ausnahmen von der Gebührenpflichtbeschliessen. Fürdie Zeit vor (max. 60 Min.) und nach einem
Gottesdienst (max. 60 Min.) wird die Gebührenpflichtfürdie Gottesdienst-Teilnehmer aufgehoben.
FürSonntagsgottesdienst-Teilnehmer gilt dies maximal bis 12.00 Uhr.

6 Der Gemeinderat bestimmt jene Parkfelder, gestütztauf Art. 6 Abs. 4 des Reglements zur Park-
platzbewirtschaftung, welche fürden Grundeigentümer, den Geschäftsinhaberund/ oder das Ge-
schäftdas ganze Jahr oder nur an den Geschäftsöffnungszeitenfürdiese reserviert bleiben. Dies
wird wie folgt festgelegt:

a) Privat- und Geschäfts-Parkfeldersind mit dem Nummernschild (z.B. FR 666 666) anzuschrei-
ben und fürdiese Parkfelder besteht keine Gebührenpflicht.

b) Es könnenauch Kunden-Parkfelder mit „Kunden" und mit Parkdauer-Beschränkungangeschrie-
ben werden, welche nurden betreffenden GeschäftskundenzurVerfügungstehen. Ausserhalb
der Geschäftsöffnungszeitstehen diese somit nicht als Parkplatz zur Verfügung und unterste-
hen deshalb nicht der Gebührenpflicht;

c) Angestellten-Parkfelder sind mit „Personal" anzuschreiben. Die Gebührenpflicht auf diesen
Parkfeldern wird durch diese Reservierung nicht aufgehoben;

d) Dienst-Parkfelder sind mit dem Betriebsnamen (Firmenname) anzuschreiben oder dementspre-
chend zu signalisieren und sie stehen ausnahmslos nur fürDienstfahrzeuge dieser Firma zur
Verfügung. Es besteht keine Gebührenpflicht.

7 Nicht gebührenpflichtig sind Reisecars, Autobusse, Motorräder, Motorfahrräder, Fahrrädersowie
Lieferfahrzeuge bei der Anliefemng. Fürdiese Fahrzeuge werden grundsätzlich keine speziellen
Parkfelder reserviert. Gebührenpflichtigsind somit alte übrigenFahrzeuge und Personen transpor-
tierende Fahrzeuge bis und mit Kleinbussen bis 16 Plätze.

Art. 4 Gebührenerhebung
1 Die Gebührenerhebung erfolgt mittels nummernschildbasierten Parksystems. Die Parkgebühren

werden durch das Auslösendes Parkvorgangs an Parkautomaten, übereine Mobil-App oder mit-
tels Saison- bzw. Jahresbewilligungen erhoben. Die entsprechende Parkberechtigung ist an das
registrierte Fahrzeugkontrollschild gebunden und gilt ausschliesslich fürdieses. Wird dieses falsch,
unvollständig oder einem anderen Fahrzeug zugeordnet eingegeben, erscheint bei der Kontrolle
kein gültigerParkvorgang. In solchen Fällengilt die Parkberechtigung als nicht erbracht.

2 Der Parkvorgang muss unmittelbar nach dem Abstellen des Fahrzeuges eingeleitet werden. Auch
fürdie bis 30 Minuten Gratis-Parkzeit muss ein Parkvorgang ausgelöstwerden. Es muss kein Ti-
cket hinterlegt werden.
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3 Die kostenlosen 30 Minuten Parkdauer werden nur fürParkzeiten bis zu 30 Minuten berücksichtigt.
Bei einer Parkdauer von mehr als 30 Minuten werden die ersten 30 Minuten in die Berechnung der
Parkgebühreinbezogen und sind kostenpflichtig.

4 Die Parkberechtigungen sind aufallen gebührenpflichtigenParkplätzengültig,unabhängigdes Be-
zugsortes.

5 Bei den Parkautomaten „TOM" (z.B. beim Tourismusbüro) muss in jedem Falle die Platznummer
eingegeben und bestätigtwerden, womit die Gratis-Parkzeit von 30 Minuten automatisch angezeigt
wird. Dies gilt währendder Parkdauer-Beschränkungebenfalls fürdie Parkkarten-lnhaber.

Art. 5 Parkgebühren
1 Die Parkgebührenaufden gebührenpflichtigenParkplätzenwerden wie folgt festgelegt:

a) b\s 30 M\n. Par\<,dauer = (nur mit ausgelöstem Parkvorgang gültig) CHF 0.00 (kostenlos)
b) 1 Std.= CHF 1.50
c) 2 Std. = CHF 3.00
d) 3 Std. = CHF 4.50
e) 4 Std. = CHF 6.00
f) 5 Std. = CHF 7.50

g) 6 Std. = CHF 9.00
h) 1 Tag= CHF 10.00
i) 2Tage= CHF 20.00

j) 3Tage= CHF 30.00
k) 4 bis 8 Tage = CHF 40.00
Maximale Parkdauer: 8 Tage

2 Wird eine Bussenverfügungschriftlich bestritten und ist die Begründungplausibel, kann die Verwal-
tung oder der Ammann / die Frau Ammann die Busse je nach Fall ganz oder teilweise erlassen.

3 Die Mehrwertsteuer ist in den Parkgebühren inbegriffen.
4 Die Parkgebührkann am Parkautomat oder mittels Mobil-App bezahlt werden.

Art. 6 Parkbewilligungen

1 Die Parkgebührenfürdie Parkbewilligung inklusiv die jährlicheParking-Betriebsgebührund inklusive
Mehrwertsteuer werden wie folgt festgelegt:

a) für1 Wintersaison (1. November bis 30. April) CHF 65.00
b) für1 Sommersaison (1. Mai bis 31. Oktober) CHF 65.00
c) für1 Jahr (ab Kauf) CHF 90.00

2 Die Parkbewilligung fürdie gebührenpflichtigenParkplätze(Art. 2) berechtigt nicht zum Dauerparkie-
ren (maximal 8 Tage nacheinander).

3 DiejährlicheParking-Betriebsgebührist im vorgenannten Tarifenthalten und wird nicht separat aus-
gewiesen.

4 Die Parkbewilligung wird auf eine bestimmte Fahrzeugkontrollnummer und Zeitspanne ausgestellt
und ist nicht übertragbar.

5 Die Parkbewilligungen fürein Jahr, Sommer- oder Wintersaison werden direkt vom Bezüger über
Parkingpay bestellt und bezahlt. Diese kann ebenfalls bei der Gemeindeverwaltung Plaffeien durch
Barzahlung erworben werden.

6 Die Parkbewilligung gibt keinen Anspruch auf einen oder einen bestimmten Parkplatz.
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7 Nicht verwendete Parkbewilligungen können nicht hinterlegt beziehungsweise nicht zurückgenom-
men werden. Es besteht kein Anrecht auf Rückerstattungder bezahlten Gebühr.

8 Der Gemeinderat kann Personen oder Betrieben mit speziellen Bedürfnissen auf ein schriftliches
Gesuch hin eine besondere Parkbewilligung gewähren. Der Gemeinderat kann diese Befugnis den
zuständigenGemeindeangestellten übertragen.

9 Das Bedürfnis und die Berechtigung füreine besondere Parkbewilligung muss durch die Antrags-
stellenden nachgewiesen werden. Die Gültigkeitder besonderen Parkbewilligung erlischt spätestens
mit dem Grund der Berechtigung. Die Gemeinde führteine Kontrollliste.

10 FürPersonen mit Gehbehinderungen gelten die Richtlinien der Interkantonalen Kommission fürden
Strassenverkehr (IKS). Die entsprechenden Parkfelder werden signalisiert und markiert.

11 Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Reglements wird die Parkbewilligung end-
gültigoder füreine bestimmte Zeit durch den Gemeinderat entzogen, ohne Rückerstattung der be-
zahlten Gebühr.

Art. 7 Haftung

1 Die Gemeinde haftet nur so weit fürSchäden,wie ihr als Eigentümerinder Parkplätzebeim Bau oder
Unterhalt Fehler oder Mängelnachgewiesen werden können(OR Art. 58).

2 Die Gemeinde haftet weder fürDiebstähle aus parkierten Fahrzeugen noch bei Diebstählen von
Fahrzeugen.

3 Die Gemeinde lehnt jede h-laftung ab fürSchäden an parkierten Fahrzeugen, die durch bekannte
oder unbekannte Dritte verursacht wurden.

Art. 8 Vollzug

Die beauftragten Gemeindeangestellten und Parkkontrolleure vollziehen dieses Ausführungsregle-
ment im Auftrage des Gemeinderates.

Art. 9 Bussen

Im Anhang der Ordnungsbussenverordnung (OBV) ist die Höheder Bussen geregelt-

Art.10 Inkrafttreten

Das vorliegende Ausführungsreglement tritt mit seiner Genehmigung durch den Gemeinderat von
Plaffeien per 1. Januar 2026 in Kraft und ersetzt jenes vom 1. Januar 2019.

Genehmigt durch den Gemeinderat von Plaffeien am: 15. Dezember 2025

Christian
Gemeind^

Danielßürdel
Gemeindeammann
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Anhang:

• Ubersichtsplänemit den gebührenpflichtigen Parkplatzflächen
• Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee - Ubersichtsplan
• Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee - Sektor Bad
• Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee - Sektor Pürrena- Kaspera
• Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee - Sektor Rohr - Lägerli
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Grundlagendaten, Quellen:

Gemeinde Plaffeien

Parkplatzbewirtschaftung
Schwarzsee

Übersichtsplan

Massstab:
Datum:

pbplan ag / 35325 GRP Mobilität Parkplatzkonzept.aprx

01.01.2026
1:8'000

Bewirtschaftete Parkplätze

öffentlich zugängliche Parkplätze,
gebührenpflichtig

öffentlich zugängliche Parkplätze,
nicht gebührenpflichtig

Spezial-Parkplätze für spezielle Anlässe,
gebührenpflichtig

Hilfsparkplätze,
gebührenpflichtig

O

Gemeinde Plaffeien, Bauverwaltung

Dorfstrasse 25
1716 Plaffeien
Tel. 026 419 90 13
bauamt@plaffeien.ch

PP Nr. Bezeichnung Anzahl-PP

1 Seeweidbrücke 49

2 Rothuserli West 40

3 Rothuserli Campus Ost 310

4 Bad Süd-West Gemeinde 26

5A Hotel Bad-Süd 22

5B Hotel Bad-Nord 37

5C Kapelle Bad 17

6 Pürrena-Neuter 33

7 Hostellerie am Schwarzsee 6

8 Schwarzsee Stärn 34

9A Gypsera-West 168

9B Gypsera-Ost 355

10A Tourismusbüro 7

10B Tourismusbüro, Kurzzeit 8

11A Zentrale Swisscom 7

11B Kirche (Pfarrei) 14

12 Riggisalpweg 108

13A Einkaufsladen 4

13B Kantonsstrasse, Einkaufsladen 6

13C Kantonsstrasse, Les Sapins 4

14A Brüggera-Nord 11

14B Brüggera-Süd 5

15 Jailhouse Rohr 28

16A Rohrmatte Süd 8

16B Rohrmatte Nord 54

17 Bildungs- und Gesundheitszentrum 50

H1 Campus 50

H2 Pürrena-öffentlicher Grund 5

H3 Pürrena Blancpain 8

H4 Pürrena Neuter-öffentlicher Grund 19

H5 Hostellerie am Schwarzsee 10

H6 Gassera 27

H7 Riggisalpweg 63

H9 Kantonsstrasse Kaspera-Brüggera 42

H10 Talstation Riggisalp 85

H11 Jailhouse Rohr Nord 53

H12A Jailhouse Rohr Süd 41

H12B Röhrli 20

H13 Mösli West 150

H14 Mösli Ost 400

S1 Spezialparkplatz Bad-Sportanlage 100

S2 Spezialparkplatz Bad-Nord 200

S3 Spezialparkplatz Bad Süd 165

S4 Spezialparkplatz Stöcklimatta 300



1

2

3

4

5A

5B

5C

S1

S2

S3

H1

O

Gemeinde Plaffeien

Parkplatzbewirtschaftung
Schwarzsee

Sektor Bad
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öffentlich zugängliche Parkplätze,
gebührenpflichtig
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nicht gebührenpflichtig

Spezial-Parkplätze für spezielle Anlässe,
gebührenpflichtig
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gebührenpflichtig
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Gemeinde Plaffeien, Bauverwaltung

Dorfstrasse 25
1716 Plaffeien
Tel. 026 419 90 13
bauamt@plaffeien.ch

PP Nr. Bezeichnung Anzahl-PP

1 Seeweidbrücke 49

2 Rothuserli West 40

3 Rothuserli Campus Ost 310

4 Bad Süd-West Gemeinde 26

5A Hotel Bad-Süd 22

5B Hotel Bad-Nord 37

5C Kapelle Bad 17

H1 Campus 50

S1 Spezialparkplatz Bad-Sportanlage 100

S2 Spezialparkplatz Bad-Nord 200

S3 Spezialparkplatz Bad-Süd 165
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Gemeinde Plaffeien

Parkplatzbewirtschaftung
Schwarzsee

Sektor Pürrena - Kaspera

Bewirtschaftete Parkplätze

öffentlich zugängliche Parkplätze,
gebührenpflichtig

öffentlich zugängliche Parkplätze,
nicht gebührenpflichtig

Spezial-Parkplätze für spezielle Anlässe,
gebührenpflichtig

Hilfsparkplätze,
gebührenpflichtig
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Grundlagendaten, Quellen:

Massstab:
Datum:

pbplan ag / 35325 GRP Mobilität Parkplatzkonzept.aprx

01.01.2026
1:2'500

Gemeinde Plaffeien, Bauverwaltung

Dorfstrasse 25
1716 Plaffeien
Tel. 026 419 90 13
bauamt@plaffeien.ch

PP Nr. Bezeichnung Anzahl-PP

6 Pürrena-Neuter 33

7 Hostellerie am Schwarzsee 6

8 Schwarzsee Stärn 34

9A Gypsera-West 168

9B Gypsera-Ost 355

10A Tourismusbüro 7

10B Tourismusbüro, Kurzzeit 8

11A Zentrale Swisscom 7

11B Kirche (Pfarrei) 14

12 Riggisalpweg 108

13A Einkaufsladen 4

13B Kantonsstrasse, Einkaufsladen 6

13C Kantonsstrasse, Les Sapins 4

14A Brüggera-Nord 11

14B Brüggera-Süd 5

H2 Pürrena-öffentlicher Grund 5

H3 Pürrena Blancpain 8

H4 Pürrena Neuter-öffentlicher Grund 19

H5 Hostellerie am Schwarzsee 10

H6 Gassera 27

H7 Riggisalpweg 63

H9 Kantonsstrasse Kaspera-Brüggera 42

H10 Talstation Riggisalp 85

S4 Spezialparkplatz Stöcklimatta 300
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Gemeinde Plaffeien

Parkplatzbewirtschaftung
Schwarzsee

Sektor Rohr - Lägerli

Bewirtschaftete Parkplätze

öffentlich zugängliche Parkplätze,
gebührenpflichtig

öffentlich zugängliche Parkplätze,
nicht gebührenpflichtig

Spezial-Parkplätze für spezielle Anlässe,
gebührenpflichtig

Hilfsparkplätze,
gebührenpflichtig
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Grundlagendaten, Quellen:

Massstab:
Datum:

pbplan ag / 35325 GRP Mobilität Parkplatzkonzept.aprx

01.01.2026
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Gemeinde Plaffeien, Bauverwaltung

Dorfstrasse 25
1716 Plaffeien
Tel. 026 419 90 13
bauamt@plaffeien.ch

PP Nr. Bezeichnung Anzahl-PP

15 Jailhouse Rohr 28

16A Rohrmatte Süd 8

16B Rohrmatte Nord 54

17 Bildungs- und Gesundheitszentrum 50

H11 Jailhouse Rohr Nord 53

H12A Jailhouse Rohr Süd 41

H12B Röhrli 20

H13 Mösli West 150

H14 Mösli Ost 400


